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Merkbla
 zur Haltung von Kamp�unden 

in der Gemeinde Waakirchen 

 
Folgende Hunderassen sowie deren Kreuzungen untereinander und mit anderen Hunderassen, 
werden in Bayern nach der Kamp�undeverordnung (Kamp�undeVO) als Kamp�unde 
definiert: 
 

 
Kategorie I, § 1 Abs. 1 Kamp�undeVO 

 
immer erlaubnispflich'g 
 

 Pit Bull 
 Bandog 
 American Staffordshire Terrier 
 Staffordshire Bullterrier 
 Tosa-Inu 

 
Kategorie II, § 1 Abs. 2 Kamp�undeVO 

 
erlaubnispflich'g oder Nega'vzeugnis 
 

 Alano 
 American Bulldog 
 Bullmas)ff 
 Bullterrier 
 Cane Corso 
 Dogo Argen)no 
 Dogue de Bordeaux (Bordeauxdogge) 
 Fila Brasileiro 
 Mas)ff 
 Mas)no Espaniol 
 Mas)no Napoletano 
 Perro de Presa Canario (Doggo Canario) 
 Perro de Presa Mallorquin 
 Ro2weiler 

 
 
 
Nega)vzeugnis (Art 37 Abs. 1 LStVG) für Kamp�unde der Kategorie II: 
 

 Für Hunde die unter 18 Monate alt sind, 
wird zunächst ein befristetes Nega)vzeugnis auf Antrag ausgestellt. Das 
Sachverständigengutachten muss nachgereicht werden sobald der Hund 18 Monate alt 
ist. 

 
 Für Hunde die über 18 Monate alt sind, 

wird ein Sachverständigengutachten von der Hundehalterin/dem Hundehalter in 
Au?rag gegeben. Wenn darin nachgewiesen ist, dass der Hund keine gesteigerte 
Aggressivität und Gefährlichkeit gegenüber Menschen oder Tieren aufweist, wird ein 
Nega)vzeugnis ausgestellt. Er gilt somit nicht mehr als Kamp�und. Die Höhe der 
Hundesteuer wird darau�in verringert von 500,00 € auf 45,00 € jährlich. 

 
Im Nega)vzeugnis oder in einem gesonderten Bescheid können Auflagen zur Haltung des 
Hundes festgesetzt werden. 
 
Bei einem Wechsel der Hundehalterin / des Hundehalters kann ein neues Wesensgutachten 
erforderlich werden, da neben der Gefährlichkeit des Hundes, auch die zur Vermeidung von 
Gefahren erforderliche Sachkunde des Halters zu überprüfen ist. 
 
Den Antrag auf Befreiung von der Erlaubnispflicht zum Halten von Kamp�unden 
(Nega)vzeugnis) finden Sie auf unserer Internetseite unter www.waakirchen.de. 
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Folgen unzulässiger Kamp�undehaltung: 
 
Wird ein Kamp�und ohne die erforderliche Erlaubnis gehalten oder ein Kamp�und der 
Kategorie II ohne gül)gem Nega)vzeugnis gehalten, kann ein Bußgeld bis zu einer Höhe von 
10.000,00 € verhängt werden. 
Ebenfalls wird ein Bußgeld verhängt, sobald ein Kamp�und nicht an einer vorschri?sgemäßen 
Leine geführt wird. Diese muss reißfest sein und eine max. Länge von 2,0 m nicht 
überschreiten. 
 
Zudem muss ein Kamp�und von einer Person ausgeführt werden, die ihn jederzeit körperlich 
beherrschen kann, ansonsten kann ein Bußgeld verlangt werden. 
 
Weiter gilt die Verordnung zum Schutz der Öffentlichkeit vor Gefahren durch Hunde 
(Hundehaltungsverordnung-HundeVO) der Gemeinde Waakirchen. 
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